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Rechtsvergleichende Analyse der steuerlichen 
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nischen LLC durch die Schweiz und Deutschland
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1 Einleitung

Bei Direktinvestitionen in den USA kommt die Rechts
form der LLC (Limited Liability Company) häufig zum 
Einsatz.1 Die Rechtsform der LLC verknüpft sowohl per
sonalistische als auch kapitalistische Strukturelemente 
und besitzt eine grosse Flexibilität in Bezug auf ihre ge
sellschaftsvertragliche Ausgestaltung (dispositives Ge
sellschaftsrecht). Prägende Strukturmerkmale der LLC 

*  Der Autor unterrichtet (internationale) betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre an verschiedenen Hochschulen. Der Beitrag gibt 
die persönliche Auffassung des Autors wieder. 

1 Vgl. BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, 411; BurWitz, 
 Einkünfte aus Beteiligung an US-LLC, 903.

sind ihre eigene Rechtspersönlichkeit (juristische Per
son2), obgleich es sich bei der LLC nicht um eine Körper
schaft handelt3, sowie die beschränkte Haftung der Ge
sellschafter. Für USSteuerzwecke kann die LLC auf Op
tion (sog. checkthebox election) als transparente Perso
nengesellschaft behandelt werden, so dass sie nicht der 
USKörperschaftsteuer unterliegt, sondern in diesem Fall 
die Gesellschafter mit ihrem anteiligen Gewinnanteil aus 
der LLC Steuersubjekte im Rahmen der USBesteuerung 
sind.4 Bedingt durch diese Option kann es bei grenzüber
schreitenden Sachverhalten zu einer unterschiedlichen 

2 Vgl. BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263.
3 Vgl. BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, 411.
4 Vgl. auch BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263 mwN.
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steuerlichen Einordnung der LLC durch die involvierten5 
Staaten kommen (sog. subjektive Qualifikationskonflik
te). Bei einem solchen subjektiven Qualifikationskonflikt 
wird die ausländische Gesellschaft (LLC) von zwei Staa
ten steuerlich unterschiedlich eingestuft und behandelt 
(transparente bzw. intransparente Gesellschaft).6 Demzu
folge kann in diesem Zusammenhang auch von der Be
steuerung «hybrider Gesellschaften» gesprochen werden. 
Der steuerlichen Einordnung der USLLC kommt des
halb auch zentrale Bedeutung zu, da hierdurch die grund
legende Systematik (Regelungskonzept) fixiert wird, 
nach der (hybride) ausländische Gesellschaften für Zwe
cke der jeweiligen nationalen Besteuerung sowie der 
DBAAnwendung verbindlich zu beurteilen sind.7 In
sofern bildet die jeweilige steuerliche Einordnung der 
USLLC die Basis für die Einordnung aller anderen  
(hybriden) ausländischen Rechtsgebilde. 

Gegenstand der folgenden Abhandlung ist daher die steu
erliche Einordnung und Behandlung der USLLC in der 
Schweiz und Deutschland in Form einer rechtsverglei
chenden Analyse. In diesem Rahmen sollen insbesondere 
divergierende Ansätze zur steuerlichen Einordnung und 
Qualifikation der USLLC (hybride Gesellschaft) heraus
gearbeitet, analysiert und bewertet werden, welche die 
Basis für die Anwendung des jeweiligen internen Steuer
rechts und des DBARechts auf (hybride) ausländische 
Gesellschaften bilden. Auf diese Weise lassen sich wich
tige Informationen zur steuerlichen Einordnung und Be
handlung der USLLC gewinnen. In der Schweiz ist ein 
gerichtlicher Leitentscheid (schweizerisches Bundes
gericht) zur steuerlichen Behandlung der USLLC – so
weit ersichtlich – bislang noch nicht ergangen.

Von der schweizerischen Behördenseite (Schweizerische 
Steuerkonferenz) ist jedoch ein Verwaltungspapier zur 
steuerlichen Einordnung und Behandlung der USLLC 
für interne und abkommensrechtliche Steuerzwecke ent
wickelt worden, das diesbezüglich einen Rahmen vor
gibt.8 Dabei wird im Rahmen der schweizerischen Qua
lifikation der LLC zunächst auf internes Recht abgestellt 
(analog Art. 49 Abs. 3 DBG). Allerdings besteht die Be

5 Ansässigkeitsstaat der Gesellschafter; Sitzstaat USA der LLC.
6 Vgl. auch BFH-Urteil 25.5.2011, I R 95/10, 688 (ungarische Kom-

manditgesellschaft, BT, und subjektiver Qualifikationskonflikt); 
Piltz/WAssermeyer, OECD-MA Art. 7, N 129; lAnG, Qualifikati-
onskonflikte bei Personengesellschaften, 131 (Fallbeispiel 17); 
hAAse, Subjektive Qualifikationskonflikte bei der Behandlung 
von Einkünften einer Limited Liability Company nach dem DBA 
Deutschland-USA, 733 ff. 

7 Aus deutscher steuerlicher Sicht gelten für die deutsche steu-
erliche Einordnung einer britischen LLP (Limited Liability Part-
nership) die Grundsätze für die Einordnung der US-LLC (BMF-
Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, 411) analog. Vgl. Erlass 
FSen Berlin, BeckVerw 093756.

8 Vgl. Praxishinweise US-LLC.

sonderheit. dass letztlich dem DBARecht Vorrang ein
geräumt wird. Liegt ein subjektiver Qualifikationskon
flikt vor, bei dem die LLC von den USA als steuerlich 
transparente Personengesellschaft behandelt wird, aus 
schweizerischer steuerlicher Sicht hingegen als Kapital
gesellschaft (GmbH), so wird mit einer Qualifikations
verkettung auf die (abkommensrechtliche) Behandlung 
der LLC in ihrem Sitzstaat (Quellenstaat USA) zurück
gegriffen. Zudem wird den beiden Beurteilungskriterien 
«eigene Rechtspersönlichkeit» und «beschränkte Haf
tung» besonderes Gewicht beigemessen, so dass kaum 
Fälle denkbar sein sollen, in denen eine USLLC nach 
internem Schweizer Recht wie eine Personengesellschaft 
zu behandeln ist.9 Internsteuer rechtlich wird daher die 
USLLC für Schweizer Steuerzwecke grundsätzlich als 
ausländische Kapitalgesellschaft (GmbH) behandelt.10 In 
dem schweizerischen Verwaltungsschreiben zur steuerli
chen Einordnung der LLC erfolgt zudem eine klare Ab
grenzung zum LLCQualifikationsansatz des deutschen 
Bundes finanzhofs (BFH)11 (Urteil vom 20.08.2008, I R 
34/08) und der deutschen12 Finanzverwaltung (Rechts
typenvergleich einschliesslich der DBAAnwendung bei 
einem subjektiven Qualifikationskonflikt).13 Stattdessen 
deckt sich der schweizerische LLCQualifikationsansatz 
weitgehend mit einer Entscheidung des Finanzgerichts 
(FG) BadenWürttemberg vom 17.03.2008, 4 K 59/0614 
(«abkommensorientierte Argumentation»), welche im 
Revisionsverfahren vom BFH mit o. g. Urteil aufgehoben 
und zur erneuten Entscheidung mit Durchführung eines 
konkreten Rechtstypenvergleichs an das FG BadenWürt
temberg zurückverwiesen wurde.15, 16

9 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 3.
10 Ähnlich die britische Steuerbehörde HMRC, die eine US-LLC 

für britische Steuerzwecke grundsätzlich als intransparente 
Gesellschaft («Kapitalgesellschaft») behandeln möchte. Vgl. 
HMRC DT19853A.

11 Vgl. BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263.
12 Vgl. BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, 411; siehe Fn. 1.
13 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 6.
14 Vgl. FG Baden-Württemberg, Gerichtsbescheid 17.3.2008, 4 K 

59/06, 1098.
15 Im zweiten Rechtsgang entschied das FG Baden-Württemberg 

mit Urteil 14.1.2009, 4 K 4968/08, 887, nach konkreter Durch-
führung eines Rechtstypenvergleichs, dass die US-LLC für deut-
sche Steuerzwecke als transparente ausländische Personen-
gesellschaft zu behandeln sei.

16 Mit Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263 folgt der BFH der abkom-
mensrechtlichen Argumentation der Vorinstanz FG Baden-
Württemberg 17.3.2008, 4 K 59/06 nicht, wonach auch bei deut-
scher Qualifikation der US-LLC als Kapitalgesellschaft nach in-
ternem Recht die Betriebsstätten der LLC abkommensrechtlich 
dem deutschen Gesellschafter zuzurechnen seien, also in die-
sem Fall (Reverse Hybrid) abkommensrechtlich ein deutsches 
Unternehmen mit Betriebsstätten in den USA gegeben sein 
soll, was zur abkommensrechtlichen Freistellung nach Art. 7 
Abs. 1 Satz 2 DBA D-USA auf der Ebene des deutschen Gesell-
schafters führen würde. Vgl. hierzu auch FG Baden-Württem-
berg mit Urteil 14.1.2009, 4 K 4968/08, 887.
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Die deutsche steuerliche Einordnung und Besteuerung 
der USLLC einschliesslich der DBAAnwendung ist 
durch eine Reihe von BFHUrteilen17 höchstrichterlich 
weitgehend geklärt. Massgeblich ist in diesem Zusam
menhang die konkrete und individuelle Durchführung ei
nes zweistufigen Rechtstypenvergleichs unter Berück
sichtigung der Regelungen des Gesellschaftsvertrags 
nach Massgabe des deutschen Rechts; eine Qualifika
tionsverkettung zum innerstaatlichen Steuerrecht des 
ausländischen LLCSitzstaates bzw. mit dessen DBA
Anwendung erfolgt in diesem Zusammenhang nicht.18 

2 Untersuchungsdesign und 
 Prämissen 

Die Untersuchung ist so aufgebaut, dass zunächst jeweils 
auf die konkrete steuerliche Einordnungskonzeption der 
USLLC einschliesslich der DBAAnwendung durch die 
jeweiligen Staaten (Schweiz bzw. Deutschland) ein
gegangen wird (Herausarbeitung der Einordnungskon
zeption). Anschliessend wird die konkrete steuerliche 
Behandlung der Beteiligung an einer USLLC aufge
zeigt, wobei der Grundfall einer ausländischen Direktin
vestition unterstellt wird, bei der in der Schweiz bzw. 
Deutschland ansässige Personen an einer USLLC betei
ligt sind, die in den USA eine gewerbliche Betriebsstätte 
iSd Art. 7 DBA CHUSA bzw. DBA DUSA unterhält 
(Alternative 1) oder alternativ vermögensverwaltend tätig 
ist (Alternative 2). Die steuerliche Qualifikation der LLC 
in ihrem Sitzstaat USA soll abweichen von der steuerli
chen Qualifikation der LLC durch den jeweiligen Ansäs
sigkeitsstaat ihrer Gesellschafter (Schweiz bzw. Deutsch

17 Vgl. BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263 (Einkünfte deutscher 
Gesellschafter aus einer US-LLC/Outbound-Fall); BFH-Urteil 
20.8.2008, I R 39/07, 234 (US S-Corporation und Quellensteu-
erreduktion nach DBA D-USA für deutsche Dividenden/Inbound-
Fall); BFH-Urteil 26.6.2013, I R 48/12 (US S-Corporation als Emp-
fängerin deutscher Dividenden und DBA-Schachtelprivileg nach 
dem DBA D-USA inkl. Art. 1 Abs. 7 DBA D-USA/Inbound-Fall); 
BFH-Urteil 25.5.2011, I R 95/10, 688 (keine Qualifikationsverket-
tung bei hybriden ausländischen Gesellschaften und subjekti-
vem Qualifikationskonflikt/Outbound-Fall); BFH-Urteil 6.6.2012, 
I R 52/11, 772 (DBA-Schachtelprivileg für Ausschüttungen  einer 
französischen SICAV/Outbound-Fall); BFH-Urteil 16.12.1998, 
I R 138/97, 1416 (rumänische Kapitalgesellschaft mit deutschem 
Ort der Geschäftsleitung).

18 Vgl. BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263; BFH-Urteil 6.6.2012, 
I R 52/11, 772 (französische SICAV; Outbound-Fall); BFH-Urteil 
25.5.2011, I R 95/10, 688 (keine Qualifikationsverkettung); BFH-
Urteil 26.6.2013, I R 48/12 (US S-Corporation; Inbound-Fall). 
Für die steuerliche Ansässigkeit der ausländischen Gesellschaft 
im anderen Vertragsstaat nach Art. 4 Abs. 1 DBA OECD-MA ist 
jedoch massgeblich, ob die ausländische Gesellschaft dort 
selbst der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht unterliegt, 
nach Massgabe des innerstaatlichen ausländischen Steuer-
rechts also als eigenständiges Steuersubjekt behandelt wird. 

land), so dass jeweils ein subjektiver Qualifikationskon
flikt – im Zusammenhang mit einer hybriden ausländi
schen Gesellschaft (LLC) – analysiert wird.19 In diesem 
Kontext werden im Zusammenhang mit der steuerlichen 
Einordnung und Behandlung der USLLC folgende sub
jektiven Qualifikationskonflikte beleuchtet: 
1. Reverse Hybrid: 
 Die USLLC wird vom jeweiligen Ansässigkeitsstaat 

des Gesellschafters (Schweiz bzw. Deutschland) als 
ausländische Kapitalgesellschaft behandelt, während 
der Sitzstaat der LLC (USA) diese als transparente 
Personengesellschaft behandelt und die Gesellschaf
ter der LLC infolge der Ausübung des Optionsrechts 
(checkthebox election) besteuert. Dieser subjektive 
Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) kann so
wohl bei schweizerischen als auch bei deutschen Ge
sellschaftern der LLC in Betracht kommen. 

2. Hybrid: 
 Die USLLC wird in ihrem Sitzstaat (USA) als Kapi

talgesellschaft besteuert, während der jeweilige An
sässigkeitsstaat des Gesellschafters (Schweiz bzw. 
Deutschland) die LLC als transparente Personenge
sellschaft behandelt und die Gesellschafter der LLC 
besteuert. Dieser subjektive Qualifikationskonflikt 
(Hybrid) kommt grundsätzlich nur bei deutschen 
 Gesellschaftern einer USLLC zum Tragen. 

Im Zusammenhang mit diesen subjektiven Qualifikati
onskonflikten wird sowohl die LLCBesteuerung in der 
Phase der Gewinnentstehung als auch in derjenigen der 
Gewinnverwendung (Repatriierung; Ausschüttung/Ent
nahme) durch die jeweiligen Ansässigkeitsstaaten der 
Gesellschafter (Schweiz bzw. Deutschland) behandelt. 
Abschliessend erfolgt eine Bewertung der jeweiligen 
LLCBesteuerungskonzepte der Staaten Schweiz und 
Deutschland als Ansässigkeitsstaaten der Gesellschafter, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Konsistenz, der 
Systematik und der sich einstellenden steuerlichen Belas
tungswirkungen.

19 Bei übereinstimmender bzw. einheitlicher Qualifikation der 
US-LLC durch den Sitzstaat sowie den Ansässigkeitsstaat der 
Gesellschafter ergeben sich grundsätzlich keine Besteuerungs-
probleme einschliesslich der DBA-Anwendung. 
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3 Schweizerische steuerliche 
 Einordnung und Besteuerung der 
US-LLC

3.1 Steuerliches Einordnungskonzept der 
US-LLC 

Zunächst ist nach internem Schweizer Recht zu prüfen, 
ob die Beteiligung eines Schweizer Gesellschafters (na
türliche oder juristische Person) an einer ausländischen 
Gesellschaft (hier der LLC) als Beteiligung an einer aus
ländischen Kapital oder Personengesellschaft für 
Schweizer Steuerzwecke zu behandeln ist. Hierzu kann 
analog auf Art. 49 Abs. 3 DGB abgestellt werden.20 Dem
zufolge wird eine LLC (ausländische Gesellschaft) der
jenigen schweizerischen juristischen Person gleichge
stellt, der sie rechtlich oder tatsächlich am ähnlichsten ist 
(z.  B. GmbH). Im Rahmen dieses «Ähnlichkeitsver
gleichs» werden die folgenden Vergleichscharakteristika 
herangezogen21: 
1. Beschränkte Haftung:
 Wie bei einer schweizerischen GmbH ist die Haftung 

des Gesellschafters bei Beteiligung an einer USLLC 
grundsätzlich auf das Gesellschaftsvermögen der 
LLC begrenzt. 

2. Rechtsfähigkeit:
 Die LLC hat eine eigene juristische Persönlichkeit. 

Dies ist vergleichbar mit einer Schweizer Kapitalge
sellschaft, jedoch nicht mit einer Schweizer Perso
nengesellschaft. 

3. Gründung:
 Wenn die Entstehung der LLC bzw. die Erlangung 

ihrer Rechtspersönlichkeit von der Eintragung in ein 
öffentliches Register oder Handelsregister abhängt 
(Konstitutivwirkung), dann spricht dies dafür, dass 
die ausländische Rechtsform mit einer schweizeri
schen Kapitalgesellschaft vergleichbar ist (z.  B. 
GmbH).22 

4. Abtretung der Gesellschaftsanteile: 
 Können die Anteile an der LLC frei auf Dritte über

tragen werden (Vermögens und Mitgliedschafts
recht) oder bedarf es hierfür der Zustimmung der Ge
sellschafter bzw. der Gesellschafterversammlung? 
Bei einer schweizerischen GmbH ist die Abtretung 
der Gesellschaftsanteile unter Zustimmung der Ge
sellschafterversammlung möglich (Art. 786 OR). Bei 

20 Vgl. KS 27 Beteiligungsabzug, Ziff. 2.3.2; Praxishinweise US-
LLC, 1 f.

21 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 2 f.
22 Die LLC ist nicht bereits durch den Abschluss des Gesellschafts-

vertrags gegründet, sondern erst, wenn die Gründungsurkun-
de (certificate of formation) beim Büro des Secretary of State 
eingereicht wird (z. B. § 18-201 a und b des Delaware LLC Act). 
Vgl. Praxishinweise US-LLC, 3; vgl. auch BMF-Schreiben IV B 
4-S 1301 USA-22/04, 411 (rechtlicher Status und Gründung).

der LLC setzt eine Abtretung der Anteile (Mitglied
schaftsrechte) nach den gesetzlichen Regelungen 
grundsätzlich die Zustimmung der Gesellschafter
versammlung voraus.23Auf das Zustimmungserfor
dernis kann im Gesellschaftsvertrag jedoch verzich
tet werden.24 

5. Geschäftsführung: 
 Bei einer schweizerischen GmbH steht die Ge

schäftsführung der LLC allen Gesellschaftern zu 
(Art. 809 OR); ggf. sind Abweichungen durch Statu
ten oder Beschlüsse der Gesellschafter möglich. Bei 
einer LLC wird die Geschäftsführung grundsätzlich 
durch sämtliche Gesellschafter wahrgenommen. 

6. Auflösung/Beendigung: 
 Bei einer schweizerischen GmbH führt das Ausschei

den eines Gesellschafters nicht zur Auflösung 
(Art. 821 OR). Ähnlich verhält es sich in der Regel 
nach den gesetzlichen Bestimmungen zur LLC (US 
bundesstaatliche Gesetze). 

Nach Massgabe der o. g. Qualifikationskriterien (1) bis 
(6) – Gesamtbild – wird die USLLC dann als ausländi
sche Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft ein
geordnet, je nachdem ob sie nach diesen Kriterien mehr 
einer schweizerischen Kapital oder Personengesell
schaft entspricht. Dies erfolgt unabhängig von der steuer
lichen Qualifikation der LLC in ihrem Sitzstaat (USA) 
und von der Ausübung dortiger transparenter Besteue
rungsoptionen (u. a. checkthebox election). Den Krite
rien (1) «beschränkte Haftung» und (2) «Rechtsper sön
lichkeit»25 kommt jedoch im Rahmen des «Ähnlichkeits
vergleichs» besondere Bedeutung zu, weil diese stärker 
zu gewichten sind als etwaige personengesellschafts
rechtliche Ausprägungen der LLC.26 Dies dürfte dadurch 
begründet sein, dass Personengesellschaften im Schwei
zer Recht keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und 
grundsätzlich auch keine beschränkte Haftung vermitteln 
(mindestens eine natürliche Personen als Vollhafter bei 
einer Schweizer Personengesellschaft). Aus Schweizer 
Sicht sind dies eindeutige rechtliche Strukturmerkmale 
einer Kapitalgesellschaft (ähnlich einer schweizerischen 
GmbH). Das Kriterium (3) «Gründung» spricht bei einer 
USLLC ebenfalls für eine rechtliche Ähnlichkeit mit 
einer  schweizerischen GmbH, da die LLC ebenfalls erst 
durch Registrierung bei den Behörden im Sitzstaat ent

23 Vgl. z. B. § 18-704 des Delaware LLC Act; Praxishinweise US-
LLC, 3.

24 Vgl. BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, 411 (Übertrag-
barkeit der Anteile). 

25 Im Rahmen der Qualifikation einer US-LLC für deutsche steu-
erliche Zwecke kommt der Rechtsfähigkeit des ausländischen 
Rechtsgebildes keine entscheidende Bedeutung zu. Vgl. BFH-
Urteil 3.2.1988, I R 134/84, 588; BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 
USA-22/04, 411 mwN. 

26 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 3.
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steht und nicht bereits durch den Abschluss des Gesell
schaftsvertrags wie bei einer Personengesellschaft. Auch 
spricht das Kriterium (6) «Auflösung» bei der USLLC 
für eine Vergleichbarkeit zu einer schweizerischen 
GmbH, da die LLC nach den Gesetzesvorgaben durch 
Ausscheiden eines Gesellschafters nicht aufgelöst wird. 
Aus den gesetzlichen Regelungen zur USLLC (US bun
desstaatliche Gesetze) ergibt sich automatisch, dass die 
LLC die Qualifikationskriterien (1) bis (3) und (6) erfüllt, 
die aus schweizerischer Sicht für ihre steuerliche Einord
nung als ausländische Kapitalgesellschaft (GmbH) spre
chen. Demzufolge sind – in Bezug auf eine USLLC – 
bereits  die Mehrzahl der o. g. Kriterien für das Vorliegen 
einer ausländischen Kapitalgesellschaft erfüllt, insbeson
dere die Hauptkriterien (1) und (2). Von der Abtretung 
der Gesellschaftsanteile her (4) entspricht die USLLC 
ebenfalls den Regelungen einer schweizerischen GmbH 
(Art. 786 OR). Entsprechendes gilt für das Kriterium der 
Geschäftsführung (5), auch wenn hier ggf. personen
gesellschaftsrechtliche Züge angenommen werden könn
ten.

Der o. g. massgebliche Kriterienkatalog zur steuerlichen 
Einordnung einer USLLC für Schweizer Besteuerungs
zwecke – «Ähnlichkeit nach Art. 49 Abs. 3 DGB» – führt 
somit in Bezug auf eine USLLC dazu, dass diese grund
sätzlich als ausländische Kapitalgesellschaft einzustufen 
ist, unabhängig von der steuerlichen Behandlung durch 
den LLCSitzstaat. In diesem Zusammenhang führt die 
Schweizer Steuerkonferenz27 in ihrem Verwaltungs
schreiben zur Einordnung der USLLC für Schweizer 
Steuerzwecke explizit aus: «Insgesamt ergibt sich aus 
dieser Aufzählung [o. g. Kriterienkatalog], dass die LLC 
mit einer schweizerischen GmbH verglichen werden kann 
[…]. Es sind kaum Fälle denkbar, in welchen die LLC 
nach internem Recht wie eine Personengesellschaft zu 
 behandeln ist.» Weiterhin wird von der schweizerischen 
Verwaltungsseite explizit darauf hingewiesen, dass allen
falls theoretisch denkbar sei, dass eine USLLC – unter 
Berücksichtigung des konkreten Gesellschaftsvertrags und 
des weitgehend dispositiven USGesellschaftsrechts – im 
Einzelfall so ausgestaltet sein könnte, dass sie für 
Schweizer Steuerzwecke eher als ausländische Personen
gesellschaft zu qualifizieren ist. Diesbezüglich wird dem 
Steuerpflichtigen eine Nachweismöglichkeit eingeräumt.

Im Ergebnis lässt sich jedoch festhalten, dass eine US
LLC für Schweizer Steuerzwecke regelmässig als auslän
dische Kapitalgesellschaft (ausländische GmbH) einzu
stufen ist. Die Beteiligung eines in der Schweiz ansässi
gen Gesellschafters an einer USLLC wird demzufolge 
als Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesell

27 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 3.

schaft behandelt. Der erwähnte Kriterienkatalog («Ähn
lichkeitsvergleich mit einer schweizerischen juristischen 
Person») ist bezüglich der steuerlichen Einordnung der 
USLLC so ausgestaltet, dass diese für Schweizer Steuer
zwecke zwangsläufig als ausländische Kapitalgesell
schaft zu behandeln ist. Die Default Qualifikation der 
USLLC für interne schweizerische Steuerzwecke ist so
mit die einer ausländischen Kapitalgesellschaft (GmbH). 
Demzufolge reduzieren sich aus schweizerischer Sicht in 
Bezug auf die Beteiligung eines Schweizer Gesellschaf
ters an einer USLLC die subjektiven Qualifikationskon
flikte auf den oben ausgeführten Reverse HybridQuali
fikationskonflikt. Dieser tritt bedingt durch die Besteue
rung der LLC als transparente Personengesellschaft im 
Rahmen der USBesteuerung ein. Die DefaultQualifika
tion der LLC als ausländische Kapitalgesellschaft für 
Zwecke der Schweizer Besteuerung trägt somit zur Ver
meidung von subjektiven Qualifikationskonflikten bei 
(Vermeidung HybridQualifikationskonflikt).

3.2 Besteuerung der US-LLC 

3.2.1 Internes Steuerrecht

Nach internem Steuerrecht wird die Beteiligung einer in 
der Schweiz ansässigen Person an einer USLLC als Be
teiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
(GmbH) behandelt.28Sofern keine Gewinnausschüttun
gen (Dividenden) bzw. Entnahmen aus der USLLC an 
den Schweizer Gesellschafter erfolgen (Gewinnthesau
rierung), tritt bei diesem diesbezüglich keine Besteue
rung ein (Trennungsprinzip; Abschirmwirkung der aus
ländischen Gesellschaft). «Ausschüttungen» bzw. Ent
nahmen aus der USLLC führen auf der Seite des 
Schweizer Gesellschafters grundsätzlich zu einem steu
erbaren Vermögensertrag (Erträge aus beweglichem Ver
mögen). Bei einer in der Schweiz ansässigen natürlichen 
Personen als Gesellschafter einer USLLC unterliegen 
die Ausschüttungen (Dividenden) bzw. Entnahmen aus 
der LLC dem Teilbesteuerungsverfahren (Art. 20 Abs. 1 
DBG). Unter den Voraussetzungen des Art. 20 Abs. 1bis 

DBG sind diese Erträge zu 60 % steuerpflichtig. Handelt 
es sich bei dem Gesellschafter der USLLC um eine in 
der Schweiz ansässige juristische Person (z. B. Schwei
zer AG), werden Gewinnausschüttungen bzw. Entnahmen 
auf Schweizer Gesellschafterebene grundsätzlich durch 

28  Vgl. Praxishinweise US-LLC, 3.
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Beteiligungsabzug von der Gewinnsteuer freigestellt 
(Art. 69 DBG; Art. 28 Abs. 2 StHG).29, 30

3.2.2 DBA-Recht

Es stellt sich die Frage, ob das interne Schweizer Besteu
erungsrecht an Gewinnausschüttungen der USLLC bzw. 
Entnahmen auf der Ebene des Schweizer Gesellschafters 
(«Dividendenempfänger») durch das DBA CHUSA ein
geschränkt wird. In diesem Zusammenhang geht es um 
die abkommensrechtliche Beurteilung eines subjektiven 
Qualifikationskonflikts (Reverse Hybrid), bei dem die 
«ausschüttende» LLC aus USSteuersicht als transparen
te Personengesellschaft und aus Schweizer Steuersicht 
hingegen als Kapitalgesellschaft behandelt wird. 

LLC als
Personengesellschaft

USA 

 
 

Schweiz 

Kapital 100 %  
 

 

 

LLC als
Kapitalgesellschaft

Dividende 

Schweizer 
Gesellschafter

US-LLC

Abb. 1: DBA-Recht und Besteuerung der Gewinnausschüttung der US-
LLC bei subjektivem Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) in der 
Schweiz

Zunächst bleibt das interne Schweizer Besteuerungsrecht 
an der Dividende der USLLC auf der Ebene des Schwei
zer Gesellschafters abkommensrechtlich bestehen, wenn 
die Voraussetzungen des Art.  10 DBA SchweizUSA 
1996 erfüllt sind. Denn Art. 10 Abs. 1 DBA CHUSA 

29 Alternative Voraussetzungen für den Beteiligungsabzug sind 
eine Mindestbeteiligung von 10 % am Grund- oder Stammka-
pital der ausschüttenden Gesellschaft oder eine Beteiligung an 
der ausschüttenden Gesellschaft mit einem Verkehrswert von 
mindestens 1 Million Franken. Beim Beteiligungsabzug wird 
die ordentliche Gewinnsteuer der dividendenempfangenden 
juristischen Person im Verhältnis des Nettobeteiligungsertrags 
zum steuerbaren Gewinn (steuerbarer Reingewinn) ermässigt 
(indirekte Freistellung; Art. 70 Abs. 1 DBG). Der Beteiligungs-
abzug wirkt ähnlich wie eine 95%ige Dividendenfreistellung. 
Vgl. auch AllemAnn, Beteiligungsabzug und Schlechterstel-
lungsverbot (Diskriminierungsverbot) im interkantonalen Steu-
errecht, 58 ff.; Kollruss, Schweizer Finanzierungsniederlassun-
gen mit atypisch stillen Beteiligungen, 46, Fn. 29, 30 mwN; 
KS 27 Beteiligungsabzug, Ziff. 2.

30 Im Rahmen der kantonalen Besteuerung kann eine Steuerfrei-
stellung des Beteiligungsertrags (Dividende bzw. Entnahme 
aus der LLC) durch das Holdingprivileg erfolgen. Vgl. zum kan-
tonalen Holdingprivileg Kollruss, Schweizer Finanzierungs-
niederlassungen mit atypisch stillen Beteiligungen, 46 mwN.

räumt dem Ansässigkeitsstaat des Dividendenempfän
gers/Nutzungsberechtigten – hier der Schweiz – ein Be
steuerungsrecht ein. Die Dividendendefinition nach 
Art. 10 Abs. 4 DBA CHUSA ist jedoch vorliegend nicht 
erfüllt. Eine etwaige «Dividende» der USLLC wird nach 
dem massgeblichen USSteuerrecht nicht den Einkünften 
aus Aktien steuerlich gleichgestellt (Qualifikationsver
kettung), da die USA die LLC als transparente Personen
gesellschaft besteuern.31 Der Wortlaut des Art. 10 Abs. 1 
DBA CHUSA beinhaltet keine Einschränkung dahinge
hend, dass die Dividende von einer Gesellschaft stammen 
muss, die in den USA ansässig ist; mitunter wären ggf. 
Drittstaatendividenden erfasst.32 Allerdings liegen man
gels Erfüllung der Dividendendefinition nach Art. 10 
Abs. 4 DBA CHUSA keine Dividendeneinkünfte vor, so 
dass Art. 10 DBA CHUSA nicht einschlägig ist.33 Die 
«Dividende» der USLLC sollte jedoch unter Art. 21 
Abs. 1 DBA CHUSA fallen, so dass ausschliesslich der 
Schweiz abkommensrechtlich ein Besteuerungsrecht da
ran zugeteilt wird. Insofern würde das interne Schweizer 
Besteuerungsrecht an der «LLCDividende» bei diesem 
Reverse HybridQualifikationskonflikt abkommensrecht
lich bestätigt werden. Die Schweiz wäre also innerstaat
lich und grundsätzlich auch abkommensrechtlich  dazu 
berechtigt, die Gewinnverwendung der USLLC (Aus
schüttung/Entnahme) auf der Ebene des Schweizer 
 Gesellschafters zu besteuern. Die USA sind abkommens
rechtlich berechtigt, die Gewinne der USLLC auf der 
Ebene der Schweizer Gesellschafter im Rahmen der 
 Gewinnentstehung zu besteuern, sofern die LLC abkom
mensrechtlich eine gewerbliche Betriebsstätte in den 
USA begründet (Art. 7 Abs. 1 iVm Art. 3 Abs. 1 Bst. a 
bzw. c sowie Art. 5 DBA CHUSA).34 Insofern würde es 

31 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 4; vgl. auch BFH-Urteil 12.6.2013, 
I R 109-111/10, 2100 (verdeckte Gewinnausschüttung aus einer 
spanischen S.L., die einer deutschen GmbH entspricht, an deut-
sche Gesellschafter, also bei sonstigen Gesellschaftsanteilen 
iSd Art. 10 Abs. 4 DBA D-USA mit Qualifikationsverkettung zum 
Sitzstaat [Spanien] der ausschüttenden Gesellschaft); BFH-Ur-
teil 20.8.2008, I R 34/08, 263 (keine Anwendung des Art. 10 
Abs. 1 DBA D-USA auf Gewinnausschüttungen einer US-LLC 
auf der Ebene des deutschen Gesellschafters bei einem Re-
verse Hybrid-Qualifikationskonflikt mangels Ansässigkeit der 
US-LLC in den USA). 

32 Diesbezüglich lautet Art. 10 Abs. 1 DBA CH-USA: «Dividenden, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person als Nutzungs-
berechtigter bezieht, können in diesem Staat besteuert wer-
den.» Art. 10 Abs. 1 DBA D-USA lautet hingegen: «Dividenden, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an ei-
ne im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, können 
im anderen Staat besteuert werden.» Art. 10 Abs. 1 DBA CH-
USA enthält – entgegen dem DBA D-USA – nicht den Zusatz, 
dass die ausschüttende Gesellschaft in den USA ansässig sein 
muss. 

33 Vgl. auch Praxishinweise US-LLC, 4.
34 Handelt es sich bei dem Schweizer Gesellschafter der US-LLC 

um eine natürliche Person, fällt keine Branch Profits Tax (Be-
triebsstättenquellensteuer) an. Vgl. Art. 10 Abs. 7 DBA CH-USA. 
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zu einer Doppelbesteuerung kommen, jedoch ggf. zu un
terschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichen 
Einkünftetatbeständen (USA: Gewinnanteil aus der LLC/
Gewinnentstehung; Schweiz: Dividende der LLC/Ge
winnverwendung). 

Nach Auffassung der Schweizer Steuerverwaltungen35 
soll diese Doppelbesteuerung durch eine spezifische ab
kommensrechtliche Auslegung vermieden werden. Dies
bezüglich soll bei diesem subjektiven Qualifikationskon
flikt (Reverse Hybrid; Abb. 1) im Rahmen der Schweizer 
DBAAnwendung ein «Rückgriff» auf die DBAAnwen
dung im LLCSitzstaat USA erfolgen («Qualifikations
verkettung»), obgleich die USLLC nach internem 
Schweizer Steuerrecht als abschirmende Kapitalgesell
schaft zu behandeln ist. Nach dieser Verwaltungsauffas
sung wären dann die Betriebsstätten der USLLC anteilig 
den Schweizer LLCGesellschaftern nach Art. 7 Abs. 1 
DBA CHUSA abkommensrechtlich zuzurechnen, so 
dass für Schweizer DBAZwecke mit der Beteiligung der 
Schweizer Gesellschafter an der USLLC – trotz Reverse 
Hybrid – ein Schweizer Unternehmen mit Betriebsstätten 
in den USA anzunehmen wäre, da die USA (Sitzstaat der 
LLC) die LLC als steuerlich transparent behandeln. 
 Aufgrund dieser DBAAnwendung mit Abstellung auf 
die abkommensrechtliche Einordnung der LLC durch die 
USA als transparente Personengesellschaft («Qualifika
tionsverkettung») sind dann etwaige «Ausschüttungen» 
bzw. Entnahmen aus der USLLC auf der Ebene der 
Schweizer Gesellschafter (Vermögensertrag) abkom
mensrechtlich von der Schweizer Besteuerung ausge
nommen, sofern die Ausschüttung bzw. Entnahme aus 
der LLC auf Gewinne der LLC entfällt, die einer gewerb
lichen USBetriebsstätte zuzurechnen sind. Das Vorlie
gen einer solchen unter Art. 7 DBA CHUSA fallenden 
gewerblichen LLCBetriebsstätte in den USA ist eine 
steuermindernde Tatsache und muss durch den Schweizer 
Gesellschafter der LLC nachgewiesen werden.36 Wenn 
die LLC nicht gewerblich iSd Art. 7 DBA CHUSA  tätig 
ist, sondern nur vermögensverwaltend, dann soll  ihre 
«Ausschüttung» abkommensrechtlich in der Schweiz 
nicht freigestellt werden. In diesem Fall soll sich das in
terne Schweizer Besteuerungsrecht abkommensrechtlich 
nach Art. 21 Abs. 1 DBA CHUSA ergeben.

3.3 Bewertung des LLC-Besteuerungs-
ansatzes

Der Schweizer LLCBesteuerungsansatz setzt sich zum 
einen aus der internen steuerlichen Einordnung dieser 

Bemessungsgrundlage der US Branch Profits Tax ist der «aus-
schüttungsgleiche Betrag». 

35 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 4 ff.
36 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 5.

Rechtsform nach Massgabe eines spezifischen Kriterien
katalogs sowie aus einer spezifischen DBAAnwendung 
mit «Anknüpfung» an die abkommensrechtliche Behand
lung der LLC durch den Sitzstaat USA (transparente Per
sonengesellschaft) zusammen (anteilige abkommens
rechtliche Zurechnung der Gewinne aus der USLLC an 
die Schweizer Gesellschafter mit Begrenzung auf eine 
Besteuerung der Gewinnverwendung). Hinsichtlich der 
steuerlichen Einordnung der USLLC für Schweizer 
Steuerzwecke führt die Default Qualifikation der US
LLC als ausländische Kapitalgesellschaft – nach Mass
gabe eines von den Schweizer Steuerverwaltungen fest
gelegten Kriterienkatalogs bzw. «Ähnlichkeitsver
gleichs» mit einer schweizerischen juristischen Person 
– zu einer Reduktion möglicher subjektiver Qualifika
tionskonflikte (Vermeidung HybridQualifikationskon
flikt). Dies schafft Rechts und Planungssicherheit, da 
der Schweizer Gesellschafter einer USLLC davon aus
gehen kann, dass seine Beteiligung an einer USLLC für 
Schweizer Steuerzwecke regelmässig als ausländische 
Kapitalgesellschaftsbeteiligung behandelt wird. Der ge
wählte Kriterienkatalog (beschränkte Haftung, Rechtsfä
higkeit, Gründung/Entstehen, Abtretung der Anteile, 
Auflösung) führt dazu, dass kaum Fälle denkbar sind, in 
welchen die Beteiligung eines Schweizer Gesellschafters 
an einer USLLC als ausländische Personengesellschafts
beteiligung zu behandeln ist.37 Insgesamt führt dieses 
Einordnungskonzept der USLLC dazu, dass nur noch ein 
subjektiver Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) vor
liegen kann, bei dem die USLLC nach USSteuerrecht 
als transparente Personengesellschaft, für Schweizer 
Steuerzwecke hingegen als ausländische Kapitalgesell
schaft behandelt wird. Bezüglich der USLLC besteuern 
die USA die Gewinnentstehung auf der Ebene der Gesell
schafter der LLC, während die Schweiz die Gewinnver
wendung (Ausschüttung/Entnahme) auf der Ebene der 
Gesellschafter der LLC besteuert. 

Die Doppelbesteuerung soll dann bei diesem subjektiven 
Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) aus Schweizer 
Sicht durch eine spezifische DBAAnwendung vermie
den werden. Hierzu wird an die abkommensrechtliche 
Behandlung der USLLC in ihrem Sitzstaat (USA) als 
transparente Personengesellschaft angeknüpft und die 
Betriebsstätten der USLLC werden abkommensrechtlich 
an teilig den Schweizer Gesellschaftern zugerechnet.38 
Sofern die USLLC gewerbliche Gewinne in einer US

37 Vgl. auch Praxishinweise US-LLC, 3.
38 Diesbezüglich führt die Schweizerische Steuerkonferenz SSK 

in ihrem Schreiben aus (Praxishinweise US-LLC, 5): «Aufgrund 
der steuerlich transparenten Behandlung der LLC in den USA 
ist vielmehr davon auszugehen, dass das Unternehmen der 
LLC im Sinn des DBA nicht von der LLC selber, sondern von 
ihren Gesellschaftern betrieben wird.»
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Betriebsstätte erzielt, führt die skizzierte, spezifisch 
schweizerische DBAAnwendung bei diesem Reverse 
HybridQualifikationskonflikt dann dazu, dass Gewinn
ausschüttungen bzw. Entnahmen auf der Ebene des 
Schweizer  Gesellschafters gemäss Art. 7 Abs. 1 DBA 
CHUSA abkommensrechtlich von der Schweizer Be
steuerung ausgenommen werden. Wenn die USLLC ab
kommensrechtlich vermögensverwaltend tätig sein sollte, 
ergibt sich keine Doppelbesteuerung, sondern eine einfa
che Besteuerung in der Schweiz in Bezug auf «Ausschüt
tungen» bzw. Entnahmen aus der LLC auf der Ebene der 
Schweizer Gesellschafter nach Art. 21 Abs. 1 DBA CH
USA, da die USA in diesem Fall den Gewinn der US
LLC (Gewinnentstehung) nicht besteuern (ausgenommen 
Quellensteuer) und die Schweiz abkommensrechtlich 
nicht daran gehindert ist, «Ausschüttungen» bzw. Ent
nahmen aus der USLLC zu besteuern.39

Die spezifische Schweizer DBAAnwendung in diesem 
subjektiven Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) 
führt dazu, dass (jedenfalls wenn die USLLC Gewinne 
schreibt) Besteuerungsnachteile aus der abweichenden 
internen Qualifikation der USLLC als Kapitalgesell
schaft – im Gegensatz zum LLCSitzstaat USA (Perso
nengesellschaft) – vermieden werden. Unabhängig da
von, ob die aus USsteuerlicher Sicht als Personengesell
schaft behandelte USLLC aus Schweizer Steuersicht als 
Kapital oder Personengesellschaft eingeordnet wird, 
 unterliegt der erzielte Gewinn der USLLC aus gewerb
lichen USBetriebsstätten nicht der Schweizer Besteue
rung auf der Ebene der Gesellschafter (DBAFreistel
lung). Sofern die USLLC abkommensrechtlich vermö
gensverwaltend tätig ist, wird die Gewinnausschüttung/
Entnahme in der Schweiz besteuert (Art. 21 Abs. 1 DBA 
CHUSA). Insgesamt wird durch diese DBAAnwendung 
erreicht, dass sich die abweichende Schweizer Einord
nung der USLLC (Kapitalgesellschaft) im Vergleich 
zum LLCSitzstaat USA (Personengesellschaft) – jeden
falls im Gewinnfall – nicht steuerbelastend auswirkt 
(«Neutralisierung»). Dies trägt zur Entschärfung des sub
jektiven Qualifikationskonflikts (Reverse Hybrid) bei 
Beteiligung an einer USLLC bei.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine solche spezifische 
DBAAnwendung («Qualifikationsverkettung») durch 
die Schweiz als Ansässigkeitsstaat des Gesellschafters 
vor dem Hintergrund des nationalen Steuerrechts sowie 
des DBARechts bei einem Reverse HybridQualifika
tionskonflikt – bei dem der Sitzstaat der Gesellschaft/
LLC (USA) diese als Personengesellschaft qualifiziert, 
der Ansässigkeitsstaat der Gesellschafter (Schweiz) hin
gegen als Kapitalgesellschaft – (noch) zulässig ist. Nach 

39 Vgl. auch Praxishinweise US-LLC, 5.

dem OECD Partnership Report 1999 soll sich für DBA
Zwecke eine Bindung des Ansässigkeitsstaats des Gesell
schafters an die Qualifikation der hybriden Gesellschaft 
in ihrem Sitzstaat/Quellenstaat ergeben.40 Aus der Neu
fassung des OECDMusterkommentars im Jahre 2000 zu 
Art. 23 A Ziff. 32.3, 32.4, 32.5 geht grundsätzlich hervor, 
dass der Ansässigkeitsstaat der Gesellschafter bei einem 
subjektiven Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) an 
die Qualifikation der Gesellschaft in ihrem Sitzstaat ge
bunden sein soll:41

 – Komm. OECD-MA Art. 23 A, Ziff. 32.3 Unter
schiedliches innerstaatliches Steuerrecht

 «Wenn aufgrund von Unterschieden [z. B. steuerliche 
Einordnung einer ausländischen Gesellschaft] im in-
nerstaatlichen Recht zwischen dem Quellenstaat und 
dem Ansässigkeitsstaat [des Gesellschafters] der 
erstere in Bezug auf bestimmte Einkünfte […] andere 
Abkommensbestimmungen anwendet als die, die der 
Ansässigkeitsstaat [des Gesellschafters] auf dieselbe 
Einkunftsart […] angewendet hätte, werden die Ein-
künfte noch nach dem Abkommen, so wie es vom 
Quellenstaat ausgelegt und angewandt wird, besteu-
ert. In diesem Fall erfordern die beiden Artikel daher, 
dass der Ansässigkeitsstaat ungeachtet des Qualifi-
kationskonfliktes [Reverse Hybrid], der sich aus den 
Unterschieden des innerstaatlichen Steuerrechts er-
gibt, die Doppelbesteuerung vermeidet [z. B. DBA-
Freistellung].»

 – Komm. OECD-MA Art. 23 A, Ziff. 32.4 Beispiel 
einer doppelten Besteuerung
«Eine Geschäftstätigkeit wird im Staat B durch eine 
Betriebsstätte von einer dort errichteten Personen-
gesellschaft ausgeübt. Ein Gesellschafter, der im 
Staat W ansässig ist, veräussert seinen Anteil an der 
Personengesellschaft. Staat B behandelt die Perso-
nengesellschaft als steuerlich transparent [Sitzstaat 
der Personengesellschaft], während Staat W [Ansäs-
sigkeitsstaat des Gesellschafters] sie als Steuersub-
jekt ansieht. […] In diesem Fall ergibt sich der Qua-
lifikationskonflikt ausschliesslich aus der unter-
schiedlichen Behandlung der Personengesellschaft 
nach dem innerstaatlichen Recht der beiden Staaten; 
[…] Staat W [Ansässigkeitsstaat des Gesellschafters] 
muss daher Freistellung nach Art. 23 A […] gewäh-
ren, ungeachtet der Tatsache, dass er nach seinem 
innerstaatlichen Recht den Veräusserungsgewinn als 
Einkünfte aus der Veräusserung von Anteilen an 
 einer Körperschaft behandelt […].»

40 Vgl. OECD Partnership Report, Ziff. 106 (Example 14), 107 f.; 
ablehnend BFH-Urteil 25.5.2011, I R 95/10, 688.

41 Ablehnend BFH-Urteil 25.5.2011, I R 95/10, 688.
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Sofern man eine dynamische42 Anwendung des OECD
Musterkommentars (Art. 23 A, Ziff. 32.3) vertritt, dürfte 
die oben skizzierte spezifische Schweizer DBAAnwen
dung im Zusammenhang mit der USLLC und dem 
 Reverse HybridQualifikationskonflikt in Einklang mit 
den Grundsätzen des DBARechts stehen. Fraglich ist 
aber, ob dieselbe Einkunftsart – wie von Ziff. 32.3 des 
OECDMK gefordert – besteuert wird. Denn die USA als 
Sitzstaat der LLC besteuern die Gewinnentstehung, wäh
rend die Schweiz als Ansässigkeitsstaat des Gesellschaf
ters die Gewinnverwendung der Besteuerung unter
wirft.43 Auch wäre eine autonome DBAAnwendung 
durch die jeweiligen Vertragsstaaten wohl eingeschränkt. 
Insgesamt betrachtet stellt der Schweizer LLCBesteue
rungsansatz (abkommensorientierte Auffassung mit der 
Anknüpfung an die steuerliche Einordnung der LLC 
durch den Sitzstaat) zumindest für den Gewinnfall sicher, 
dass ein subjektiver Qualifikationskonflikt (Reverse 
 Hybrid) nicht zur Doppelbesteuerung führt und vermei
det demzufolge auch steuerliche Mehrbelastungen durch 
eine abweichende schweizerische Einordnung der US
LLC als ausländische Kapitalgesellschaft, insbesondere 
im Hinblick auf Gewinnausschüttungen/Entnahmen aus 
der USLLC.44 

42 Gegen eine dynamische Anwendung des Komm. OECD-MA auf 
ältere Abkommen BFH-Urteil 25.5.2011, I R 95/10, 688. 

43 Vgl. hierzu auch BFH-Urteil 25.5.2011, I R 95/10, 688 (zu einer 
hybriden ungarischen Kommanditgesellschaft [BT], die aus der 
Sicht des Sitzstaates Ungarn als Kapitalgesellschaft, aus der 
Sicht des Ansässigkeitsstaats des Gesellschafters [Deutsch-
land] als transparente Personengesellschaft besteuert wird). 
Vgl. auch lüDicKe, Beteiligung an ausländischen intransparent 
besteuerten Personengesellschaften, 96.

44 Ohne die spezifische DBA-Anwendung in diesem subjektiven 
Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) könnte bei schweizeri-
schen natürlichen Personen als Gesellschafter der US-LLC  eine 
«Doppelbesteuerung» bzw. steuerliche Mehrbelastung eintre-
ten. In diesem Fall könnte die von den USA erhobene Einkom-
mensteuer auf den anteiligen Gewinnanteil aus der US-LLC 
(Gewinnentstehung) beim schweizerischen Gesellschafter 
 (natürliche Person) nicht auf die Schweizer Einkommensteuer, 
welche – unter Berücksichtigung der 60 %igen Steuerpflicht – 
auf die Dividende bzw. Entnahme aus der US-LLC entfällt (Ge-
winnverwendung), anrechenbar sein. Selbst unter Berücksich-
tigung des Teilbesteuerungsverfahrens käme es zu einer steu-
erlichen Mehrbelastung, da der Gewinn aus der US-LLC mit 
dem gegenüber dem US-Körperschaftsteuersatz höheren US-
Einkommensteuersatz (auf der Ebene der Schweizer Gesell-
schafter) belastet sein könnte.  

4 Deutsche steuerliche Einordnung 
und Besteuerung der US-LLC

4.1 Steuerliches Einordnungskonzept der 
US-LLC 

Bezüglich der Einordnung einer USLLC für deutsche 
Besteuerungszwecke als ausländische Kapitalgesell
schaft ist ein sog. zweistufiger45 Rechtstypenvergleich, 
bezogen auf den konkret in Rede stehenden Einzelfall, 
durchzuführen. Auf Basis dieses Rechtstypenvergleichs 
muss positiv festgestellt werden, ob die ausländische Ge
sellschaft für deutsche Steuerzwecke als Kapitalgesell
schaft zu behandeln ist;46 andernfalls ist die ausländische 
Gesellschaft als Personengesellschaft oder als Betriebs
stätte des Einzelgesellschafters zu besteuern. Verkürzt 
ausgedrückt ist die Default Qualifikation einer ausländi
schen Gesellschaft für deutsche Steuerzwecke «Perso
nengesellschaft», sofern der Rechtstypenvergleich nicht 
positiv für das Vorliegen einer ausländischen Kapitalge
sellschaft geführt werden kann.47 Eine ausländische Ge
sellschaft ist als Körperschaft für deutsche Steuerzwecke 
einzuordnen, wenn eine Gesamtwürdigung (Gesamtbild) 
der massgeblichen ausländischen Bestimmungen über 
die Organisation und Struktur der Gesellschaft unter Be
rücksichtigung der Gesellschaftsverträge ergibt, dass die
se rechtlich und wirtschaftlich einer inländischen Kapi
talgesellschaft gleicht.48 Für die Durchführung des 
Rechtstypenvergleichs mit Gesamtbildbetrachtung ist 
von der deutschen finanzgerichtlichen Rechtsprechung 
ein Kriterienkatalog entwickelt worden, welchen die 
deutsche Finanzverwaltung in ihrem LLCErlass zutref
fend integriert hat.49, 50 Demzufolge sind folgende Krite
rien zur Einordnung einer ausländischen Gesellschaft als 

45 Zunächst wird das jeweilige ausländische Gebilde bzw. die Ge-
sellschaft auf ihre Vergleichbarkeit mit einer inländischen Ka-
pitalgesellschaft überprüft und der Grad der Übereinstimmung 
anhand eines Kriterienkatalogs wird festgehalten (Merkmale/
Ausprägungen, die für Kapital- bzw. Personengesellschaft spre-
chen). Anschliessend wird die ausländische Rechtsform der in-
ländischen Rechtsform einer Kapital- bzw. Personengesellschaft 
(abschliessend) zugeordnet (Gesamtbild). Vgl. BMF-Schreiben 
IV B 4-S 1301 USA-22/04, Fn. 1 zu IV.; JAcoBs/enDres/sPenGel, 
Internationale Unternehmensbesteuerung, 430.

46 Vgl. BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263; FG Baden-Württem-
berg, Urteil 14.1.2009, 887; BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-
22/04, Fn. 1 zu IV.; BFH-Urteil 6.6.2012, I R 52/11, 772. 

47 Der Typus einer ausländischen Kapitalgesellschaft muss durch 
den Rechtstypenvergleich positiv festgestellt werden, nicht aber 
jener einer ausländischen Personengesellschaft. Vgl. FG Ba-
den-Württemberg, Urteil 14.1.2009, 887. 

48 Vgl. BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263.
49 Vgl. BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263; BMF-Schreiben IV B 

4-S 1301 USA-22/04, Fn. 1 zu IV.
50 Dieser Kriterienkatalog gilt grundsätzlich im Rahmen der Ein-

ordnung ausländischer Gesellschaften für deutsche Steuer-
zwecke, ist also nicht auf die Rechtsform der US-LLC beschränkt. 
Vgl. BFH-Urteil 6.6.2012, I R 52/11, 772 (französische SICAV); 
Erlass FSen Berlin, BeckVerw 093756.
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Kapitalgesellschaft für deutsche Steuerzwecke massgeb
lich:
1. Zentralisierung der Geschäftsführung und Vertre

tung.51

2. Beschränkte Haftung.52

3. Freie Übertragbarkeit der Anteile.53

4. Gewinnzuteilung (durch Gesellschafterbeschluss).54

5. Kapitalaufbringung.55

6. Unbegrenzte Lebensdauer der Gesellschaft.56

7. Gewinnverteilung.57

8. Formale Gründungsvoraussetzungen.58

Bei der steuerlichen Einordnung der LLC im Einzelfall 
anhand des o. g. Kriterienkatalogs sind nicht nur die Ge
setzesbestimmungen, sondern auch Vereinbarungen im 
Gesellschaftsvertrag zu berücksichtigen. Keinem der 
Merkmale kommt alleine eine ausschlaggebende Bedeu
tung zu, so dass die beschränkte Haftung oder unbegrenz
te Lebensdauer für sich alleine nicht zur Einstufung der 
LLC als Kapitalgesellschaft für deutsche Steuerzwecke 
führen können.59 Auch kommt der eigenen Rechtspersön
lichkeit der ausländischen Gesellschaft für die Einord
nung der ausländischen Gesellschaft als Kapitalgesell

51 Wenn die Geschäftsführung und Aussenvertretung der Gesell-
schaft von fremden Dritten oder durch ein eigenständiges Gre-
mium (Board of Managers) wahrgenommen wird, spricht dies 
für eine Kapitalgesellschaft. Führen die Gesellschafter die Ge-
schäfte der Gesellschaft und sind sie alleine vertretungsbe-
rechtigt (Eigengeschäftsführung und -vertretung), spricht dies 
für eine Personengesellschaft. 

52 Haftet kein Gesellschafter persönlich für die Schulden der Ge-
sellschaft spricht dies für eine Kapitalgesellschaft.

53 Die freie Übertragung der Anteile auf Dritte ohne Zustimmung 
der anderen Gesellschafter bzw. der Gesellschafterversamm-
lung spricht für eine Kapitalgesellschaft.

54 Kann der Gesellschafter erst nach einem (Ausschüttungs-)Be-
schluss über seinen Gewinnanteil verfügen, spricht dies für 
das Vorliegen einer Kapitalgesellschaft, andernfalls für eine 
Personengesellschaft. 

55 Wird im Gesellschaftsvertrag auf Einlagen verzichtet oder kön-
nen diese in Form von Dienstleistungen erbracht werden, ist 
dies ein Merkmal für eine Personengesellschaft. Das Kriteri-
um «Kapitalaufbringung» spricht nicht für eine Kapitalgesell-
schaft, wenn gesetzlich keine Pflicht zur Aufbringung eines 
 Mindestkapitals besteht. Vgl. FG Baden-Württemberg, Urteil 
14.1.2009, 887. 

56 Für die Annahme einer begrenzten Lebensdauer reicht es aus, 
wenn das ausländische Recht oder der Gesellschaftsvertrag 
nur ein Ereignis als Auflösungsgrund benennt. BMF-Schreiben 
IV B 4-S 1301 USA-22/04, Fn. 1 zu IV. 6.

57 Die Verteilbarkeit eines Teils des Gewinns, unabhängig von  
der Einlage, spricht für eine Personengesellschaft. Vgl. BMF-
Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, Fn. 1 zu IV. 7. Sofern die 
Gewinnverteilung nach Massgabe der Einlage erfolgt, lässt 
sich für eine Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft 
 wenig herleiten. Dieses Kriterium ist weitgehend neutral zu 
sehen. Vgl. auch FG Baden-Württemberg, Urteil 14.1.2009, 887.

58 Entsteht die Gesellschaft erst durch Anmeldung/Eintragung, 
spricht dies für eine Kapitalgesellschaft.

59 Vgl. BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, Fn. 1 zu V. 

schaft keine entscheidende Bedeutung zu.60 Anders als im 
Rahmen der Schweizer steuerlichen Einordnung der US
LLC führen für deutsche Einordnungszwecke die eigene 
Rechtspersönlichkeit der ausländischen Gesellschaft und 
die beschränkte Haftung nicht dazu, dass die ausländi
sche Kapitalgesellschaft für deutsche Steuerzwecke als 
Kapitalgesellschaft zu behandeln ist. Sofern die Prüfung 
anhand der vorgenannten acht Merkmale im Einzelfall 
nicht zu einem eindeutigen Gesamtbild führt (die Mehr
zahl dieser Merkmale spricht weder für noch gegen das 
Vorliegen einer ausländischen Kapitalgesellschaft), ist 
die ausländische Gesellschaft für deutsche Steuerzwecke 
dann als Kapitalgesellschaft/Körperschaft zu behandeln, 
wenn die Mehrzahl der Kriterien 1. bis 5. für eine Kör
perschaft sprechen (Zentralisierung der Geschäftsfüh
rung und Vertretung/Beschränkte Haftung/freie Über
tragbarkeit der Anteile/Gewinnzuteilung/Kapital auf
bringung).61, 62 Ansonsten bleibt es bei einer Einordnung 
der ausländischen Gesellschaft als Personengesellschaft. 

Anders als im Schweizer Steuerrecht erfolgt für deutsche 
Steuerzwecke keine DefaultQualifikation der USLLC 
als ausländische Kapitalgesellschaft. Das Einordnungs
kriterium eigene Rechtspersönlichkeit der ausländischen 
Gesellschaft spielt keine massgebliche Rolle, und der be
schränkten Haftung kommt alleine keine entscheidende 
Bedeutung zu. Auch ist der Kriterienkatalog – in Abwei
chung zur Schweizer Einstufung – so gewählt, dass durch 
die gesellschaftsvertragliche Ausgestaltung (dispositives 
Recht) einzelne Merkmale eher für eine Personengesell
schaft sprechen können und stellt von der Merkmalswahl 
her nicht so stark auf die zwingend gegebenen gesetzli
chen Strukturelemente der ausländischen Gesellschaft 
(z. B. beschränkte Haftung, Rechtsfähigkeit nach Mass
gabe des jeweiligen bundesstaatlichen LLCActs) ab, die 
für eine ausländische Kapitalgesellschaft sprechen. Auch 
ist das Merkmal «Abtretung der Gesellschaftsanteile» in 
Bezug auf eine GmbH im deutschen Recht wohl anders 
geregelt als im Schweizer Recht. Da in Deutschland An
teile an einer deutschen GmbH grundsätzlich frei über
tragen werden können, d. h. ohne Zustimmung der Ge
sellschafter/Gesellschafterversammlung (§ 15 GmbHG), 
für die Übertragung der Anteile (Mitgliedschaftsrechte) 
an einer USLLC auf Dritte jedoch nach den Gesetzes
vorgaben (LLCAct) grundsätzlich die Zustimmung der 
anderen Gesellschafter erforderlich ist, sofern im Gesell

60 Vgl. BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, Fn. 1 zu IV. 9 
(sonstige Kriterien).

61 Vgl. BMF-Schreiben IV B 4-S 1301 USA-22/04, Fn. 1 zu V.; FG 
Baden-Württemberg, Urteil 14.1.2009, 887; JAcoBs/enDres/sPen-
Gel, Internationale Unternehmensbesteuerung, 432.

62 Vgl. auch PhiliPP, Steuersubjektqualifikation einer Delaware Li-
mited Partnership nach dem Rechtstypenvergleich im Sinne 
des BMF-Schreibens vom 19.3.2004, 207 (zum Rechtstypenver-
gleich bei einer Delaware LP). 
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schaftsvertrag nicht auf dieses Zustimmungserfordernis 
verzichtet wird, spricht dieses Merkmal «Anteilsübertra
gung» aus deutscher Sicht eher für das Vorliegen einer 
Personengesellschaft. Aus Schweizer Sicht spricht das 
Merkmal «Anteilsübertragung» bei einer LLC mit 
 gesetzlicher Vorgabe der Zustimmung der Gesellschafter
versammlung eher für die Ausprägung  einer ausländi
schen Kapitalgesellschaft.63

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass die deutsche steu
erliche Einordnung der USLLC nach Massgabe des 
Rechtstypenvergleichs – anders als die Schweizer Ein
ordnung der USLLC – auch zu dem Ergebnis führen 
kann, dass die USLLC für Besteuerungszwecke im An
sässigkeitsstaat des Gesellschafters (Deutschland) als 
Personengesellschaft zu behandeln ist. Im Rahmen der 
Schweizer LLCEinordnung sind jedoch kaum Fälle 
denkbar, in welchen die LLC als Personengesellschaft im 
Ansässigkeitsstaat des Gesellschafters (Schweiz) zu 
 behandeln ist.64 Hieraus folgt, dass ein deutscher Gesell
schafter bezüglich der steuerlichen Einordnung der aus
ländischen Gesellschaft für deutsche Steuerzwecke über 
die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags der auslän
dischen Gesellschaft einen Gestaltungsspielraum hat 
(Kapital oder Personengesellschaft). Zwar besteht dies
bezüglich nicht ein so starkes Wahlrecht wie im US
Steuer recht mit der checkthebox election, jedoch sind 
im Zusammenhang mit der steuerlichen Einordnung aus
ländischer Gesellschaften für deutsche Steuerzwecke 
durchaus vergleichbare Steuerplanungsmöglichkeiten 
vorhanden (dispositives ausländisches Gesellschaftsrecht 
und gesellschaftsvertragliche Ausgestaltung).65 Anderer
seits kann der ergebnisoffenere deutsche Rechtstypen
vergleich – anders als die Schweizer Einordnung der US
LLC – auch dazu führen, dass bei Beteiligung an einer 
USLLC ein weiterer subjektiver Qualifikationskonflikt 
(Hybrid) auftreten kann.66 Sofern die USLLC für deut
sche und USSteuerzwecke jeweils unterschiedlich ein
geordnet wird, können somit folgende subjektive Quali
fikationskonflikte auftreten: 
1. Reverse Hybrid 

In Deutschland als Ansässigkeitsstaat des Gesell
schafters wird die USLLC als ausländische Kapital
gesellschaft behandelt. Die USA als Sitzstaat der 

63 Vgl. auch Art. 786 OR.
64 Vgl. Praxishinweise US-LLC, 3. 
65 Z. B. Vermeidung der deutschen Hinzurechnungsbesteuerung. 

Vgl. hierzu Kollruss, Finanzierungsstandort Schweiz und mul-
tinationale Konzernfinanzierung, 420 ff. 

66 Bei einer Schweizer Konstellation (Schweizer Gesellschafter 
einer US-LLC) ist grundsätzlich nur der Reverse Hybrid-Quali-
fikationskonflikt denkbar, bei dem die US-LLC aus Schweizer 
Sicht als ausländische Kapitalgesellschaft, aus US-Steuersicht 
als Personengesellschaft behandelt wird. 

LLC behandeln diese als Personengesellschaft und 
besteuern damit den deutschen Gesellschafter. 

2. Hybrid 
In Deutschland als Ansässigkeitsstaat des Gesell
schafters wird die USLLC als ausländische Perso
nengesellschaft behandelt. Die USA als Sitzstaat der 
LLC behandeln diese als Kapitalgesellschaft und 
 besteuern damit die USLLC selbst mit USKörper
schaftsteuer. 

Die deutsche steuerliche Behandlung des HybridQuali
fikationskonflikts bei Beteiligung eines deutschen Ge
sellschafters an einer USLLC ist durch Entscheidungen 
der deutschen finanzgerichtlichen Rechtsprechung, durch 
Stellungnahmen der deutschen Finanzverwaltung und 
durch die Literatur weitgehend geklärt.67In diesem Fall 
führt die deutsche steuerliche Behandlung in diesem sub
jektiven Qualifikationskonflikt dazu, dass eine Doppel
besteuerung wirksam vermieden wird. Der steuerbare 
LLCGewinn wird im Rahmen der Gewinnentstehung auf 
der Ebene der deutschen LLCGesellschafter entweder 
abkommensrechtlich von der deutschen Besteuerung aus
genommen (DBAFreistellung) oder die anteilige, auf 
den Gewinn der USLLC erhobene amerikanische 
 Gewinnsteuer kann auf die deutsche Einkommensteuer 
angerechnet werden, die mangels DBAFreistellung auf 
den Gewinnanteil des Gesellschafters aus der USLLC 
entfällt. Spätere Ausschüttungen der USLLC an die 
deutschen Gesellschafter stellen sich für deutsche Steuer
zwecke als nicht steuerbare Entnahmen dar. In diesem 
Fall (Hybrid) trägt die deutsche steuerliche Behandlung 
zu einer «Neutralisierung» des subjektiven Qualifikati
onskonflikts bei. Problematischer ist jedoch die deutsche 
steuerliche Behandlung des LLC Reverse HybridQuali
fikationskonflikts, bei dem Deutschland die USLLC als 
ausländische Kapitalgesellschaft einordnet, die USA als 
Personengesellschaft. Da zudem der HybridQualifika
tionskonflikt im Rahmen der Beteiligung eines Schwei
zer Gesellschafters an einer USLLC nur eingeschränkt 
denkbar ist, wird im Rahmen der nachfolgenden Ausfüh
rungen nur noch der Reverse HybridQualifikationskon
flikt behandelt. Damit ist auch eine bessere Vergleichbar
keit zwischen dem Schweizer und dem deutschen LLC
Besteuerungsansatz gegeben. 

67 Vgl. BFH-Urteil 25.5.2011, I R 95/10, 688 (hybride ungarische 
Kommanditgesellschaft [BT], die in Ungarn als Kapitalgesell-
schaft, in Deutschland als Personengesellschaft besteuert wird); 
BMF-Schreiben IV B 2 – S 1300/09/10003, 354 (Hybrid); lüDicKe, 
Beteiligung an ausländischen intransparent besteuerten Per-
sonengesellschaften, 91 ff.; Kollruss, Ungeklärte ertragsteu-
erliche Fragestellungen hybrider ausländischer Gesellschaf-
ten, 381 ff.
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4.2 Besteuerung der US-LLC  
(Reverse  Hybrid) 

4.2.1 Internes Steuerrecht

Nach Massgabe des innerstaatlichen deutschen Steuer
rechts wird die Beteiligung eines deutschen Gesellschaf
ters an einer USLLC bei einem Reverse HybridQualifi
kationskonflikt als ausländische Kapitalgesellschafts
beteiligung behandelt, unabhängig von der Besteuerung 
der USLLC in ihrem Sitzstaat (USA) als transparente 
Personengesellschaft. Demzufolge tritt in der Phase der 
Gewinnerzielung grundsätzlich keine deutsche Besteue
rung ein (Abschirmwirkung der ausländischen Kapital
gesellschaft). Die USA hingegen behandeln die USLLC 
als transparente Personengesellschaft und besteuern den 
deutschen Gesellschafter der LLC mit seinem Gewinn
anteil (USEinkommen bzw. Körperschaftsteuer). Erst 
wenn die Gewinne der USLLC an den deutschen Gesell
schafter «ausgekehrt» werden – aus USSicht eine steu
erirrelevante Entnahme –, tritt auf der Ebene des deut
schen Gesellschafters eine Dividendenbesteuerung ein. 
Denn aus deutscher Sicht qualifizieren sich Entnahmen 
aus der USLLC auf der Ebene des deutschen Gesell
schafters als steuerbare Beteiligungserträge (§ 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG). «Gewinnentnahmen» aus der LLC unterlie
gen somit auf der Ebene der deutschen Gesellschafter als 
Dividendenerträge der Besteuerung. Die konkrete Be
steuerung auf der Gesellschafterebene stellt sich im 
Grundsatz wie folgt dar:68

 – 60%ige Steuerpflicht, wenn die «Dividendenerträge» 
von einer natürlichen Person als Gesellschafter der 
USLLC bezogen werden, welche die Beteiligung an 
der LLC im steuerlichen Betriebsvermögen hält (sog. 
Teileinkünfteverfahren; § 3 Nr. 40 Satz 1 lit. d EStG); 

 – Anwendung der Abgeltungsteuer (Steuersatz 25 %, 
zusätzlich 5,5 % Solidaritätszuschlag) auf den Divi
dendenertrag aus der USLLC, wenn die Beteiligung 
von einer natürlichen Person im Privatvermögen ge
halten wird; 

 – 95%ige Steuerfreistellung der Dividendenerträge, 
wenn die Beteiligung von einer in Deutschland an
sässigen Körperschaft/Kapitalgesellschaft gehalten 
wird (§ 8b KStG). 

Eine Anrechnung der USEinkommen bzw. Körper
schaftsteuer auf den Gewinnanteil aus der USLLC auf 
die deutsche Steuer, die auf die «Gewinnausschüttung» 
der USLLC erhoben wird, ist grundsätzlich nicht mög
lich. Nach § 34c Abs. 6 Sätze 1 und 2 EStG kommt in die
sem Fall eine Anrechnung der USSteuer nur dann in Be
tracht, wenn das DBA DUSA eine Anrechnung vorsieht. 

68 Vgl. auch BMF-Schreiben IV B 2 – S 1300/09/10003, 354 (Re-
verse Hybrid).

Da aber nach deutscher DBAAnwendung (siehe nach
folgender Abschn.) Deutschland gemäss Art. 21 Abs. 1 
DBA DUSA das ausschliessliche Besteuerungsrecht an 
der «Gewinnausschüttung» der USLLC hat,69 kann eine 
Anrechnung der USSteuer grundsätzlich nicht in Be
tracht kommen. Die Besteuerung der Gewinnentstehung 
durch die USA (Personengesellschaftsqualifikation der 
LLC) löst in Deutschland regelmässig keinen steuerbaren 
Tatbestand bei den deutschen LLCGesellschaftern aus 
(steuerliche Abschirmwirkung der aus deutscher Sicht als 
Kapitalgesellschaft zu behandelnden USLLC). Es ist 
wohl anzunehmen, dass die deutsche Finanzverwaltung 
bezüglich der Anrechnung der USSteuer eine solche 
Auffassung vertreten wird. Demzufolge wäre auch ein 
Abzug der USSteuer nach § 34c Abs. 2 und 3 EStG nicht 
möglich. Einkommensteuerlich würde es daher zur Dop
pelbesteuerung kommen («kapitalgesellschaftstypische 
Zweiebenenbesteuerung»). Es ist davon auszugehen, dass 
der hier anzuwendende USEinkommensteuersatz in der 
Regel über dem USKörperschaftsteuersatz (35 %) liegt, 
der zur Anwendung kommen würde, wenn die USA die 
LLC als Kapitalgesellschaft besteuern würden. Die deut
sche Besteuerung in diesem Reverse HybridQualifika
tionskonflikt löst deshalb eine steuerliche Mehrbelastung 
aus, die nicht anfallen würde, wenn Deutschland der (ab
kommensrechtlichen) USQualifikation der LLC folgen 
würde, wie dies die Schweiz macht. 

Deutsche Gewerbesteuer sollte auf etwaige «Gewinnaus
schüttungen» aus der USLLC auf der Ebene des gewer
besteuerpflichtigen Gesellschafters grundsätzlich nicht 
anfallen, sofern eine qualifizierte Schachtelbeteiligung 
an der USLLC (Reverse Hybrid) besteht (Nennkapital
beteiligung > 15 %; § 9 Nr. 7 GewStG). Fraglich könnte 
jedoch in diesem Zusammenhang sein, ob mit der Betei
ligung an der USLLC auch das Tatbestandsmerkmal 
«Beteiligung am Nennkapital» erfüllt ist, um in den An
wendungsbereich des internationalen gewerbesteuerli
chen Schachtelprivilegs zu gelangen. Bei einer USLLC 
besteht jedoch kein Mindestkapital; aus der Kapitalauf
bringung lässt sich keine eindeutige Aussage darüber 
treffen, ob die LLC eher dem Typus einer Kapitalgesell
schaft (Nennkapitalbeteiligung) oder Personengesell
schaft entspricht.70 Hieraus könnte man womöglich den 
Schluss ziehen, dass bei Beteiligung an einer USLLC 
(Reverse Hybrid) keine Nennkapitalbeteiligung iSd § 9 
Nr. 7 GewStG besteht. In diese Richtung könnte § 7 

69 Vgl. hierzu BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263: «Handelt es 
sich aus deutscher Sicht [bei der USA-LLC] um eine Kapitalge-
sellschaft, gebührt das Besteuerungsrecht für die Einkünfte 
[Ausschüttung/Entnahme] nach Art. 21 Abs. 1 DBA-USA 1989 
Deutschland.» Vgl. auch BMF-Schreiben IV B 2 – S 1300/09/10003, 
354.

70  Vgl. auch FG Baden-Württemberg, Urteil 14.1.2009, 887. 
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Abs. 5 AStG deuten, wonach zwar für Zwecke der Hin
zurechnungsbesteuerung (Hinzurechnungsquote, Höhe 
der Hinzurechnung) der Gewinnverteilungsmassstab ein
schlägig ist, wenn die ausländische Gesellschaft kein 
Nennkapital hat. Aus der Umsetzung der MutterTochter
Richtlinie im internationalen gewerbesteuerlichen 
Schachtelprivileg (§ 9 Nr. 7 Satz 1 Halbs. 2 GewStG), bei 
der auch auf eine Nennkapitalbeteiligung an der aus
schüttenden Tochtergesellschaft abgestellt wird und bei 
der auch hybride ausländische Personengesellschaften 
grundsätzlich erfasst sind (Anlage 2: z. B. ungarische 
Kommanditgesellschaft [BT]), könnte man davon ausge
hen, dass Beteiligungen an einer USLLC (Reverse Hyb
rid) als «Nennkapitalbeteiligungen» für Zwecke des § 9 
Nr. 7 GewStG zu werten wären. Andernfalls wäre ein Ge
werbesteuerrisiko bei «Ausschüttungen» einer hybriden 
ausländischen Personengesellschaft (Reverse Hybrid) zu 
konstatieren.71 Soweit ersichtlich, ist dieses Gewerbe
steuerrisiko in der deutschen Literatur bislang noch nicht 
thematisiert worden. Auch eine Stellungnahme der deut
schen Finanzverwaltung ist hierzu bislang noch nicht 
 erfolgt.72

4.2.2 DBA-Recht

Die deutsche DBAAnwendung bei einer USLLC mit 
Reverse HybridQualifikationskonflikt (Behandlung der 
LLC für deutsche Steuerzwecke als Kapitalgesellschaft, 
für USSteuerzwecke als Personengesellschaft) ist voll
kommen unabhängig bzw. autonom von der DBAAn
wendung durch den LLCSitzstaat USA. Dies bedeutet, 
dass grundsätzlich kein Rückgriff auf die innerstaatliche 
Besteuerung der LLC durch die USA und die DBAAn
wendung durch die USA genommen wird. Die Einord
nung der USLLC für deutsche Steuerzwecke richtet sich 
ausschliesslich nach deutschem Steuerrecht (Rechts
typenvergleich) und ist der DBAAnwendung vorgela
gert. Erst danach setzt die deutsche DBAAnwendung an. 
Demnach wäre die USLLC (Reverse Hybrid) aus deut
scher Sicht als Kapitalgesellschaft zu behandeln. Diese 
Behandlung ändert sich nicht dadurch, dass die USA die 
LLC als Personengesellschaft behandeln und das Unter
nehmen (Betriebsstätten) der LLC dem deutschen LLC
Gesellschafter zurechnen. Für die deutsche autonome 
DBAAnwendung ist die DBAAnwendung durch den 
Quellenstaat/Sitzstaat der LLC irrelevant; es erfolgt 
 keine «Qualifikationsverkettung» wie im Rahmen der 
Schweizer DBAAnwendung.

71 Dies könnte sogar dann gegeben sein, wenn die hybride Gesell-
schaft von beiden Staaten übereinstimmend nach dem Kapital-
gesellschaftskonzept besteuert wird. 

72 Vgl. BMF-Schreiben IV B 2 – S 1300/09/10003, 354; ebenso BMF-
Schreiben Entwurf IV B 5 – S 1300/09/10003, Ziff. 4.1.4.2. 
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Abb. 2: DBA-Recht und Besteuerung der Gewinnausschüttung der US-
LLC bei subjektivem Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) in Deutsch-
land

Da die USLLC aus deutscher Sicht als Kapitalgesell
schaft besteuert wird, ist die interne deutsche Besteue
rung grundsätzlich auf Ausschüttungen (Gewinnverwen
dung) aus der LLC begrenzt. Für deutsche Steuerzwecke 
spielt die (abkommensrechtliche) Zurechnung des Unter
nehmens bzw. der Betriebsstätten der LLC keine Rolle, 
da hier schon innerstaatlich kein deutsches Besteuerungs
recht besteht (Trennungsprinzip; Abschirmwirkung der 
Kapitalgesellschaft). Erst die «Ausschüttung» aus der 
LLC stellt in Deutschland einen steuerbaren Einkünfte
tatbestand dar, und zwar auf der Ebene der deutschen 
LLCGesellschafter. «Ausschüttungen» der USLLC an 
die deutschen Gesellschafter dürfen gemäss Art.  21 
Abs. 1 DBA DUSA ausschliesslich in Deutschland be
steuert werden (Ansässigkeitsstaat des Gesellschafters). 
Die USA besteuern sie grundsätzlich nicht, da es sich aus 
 ihrer Sicht um eine steuerirrelevante Gewinnentnahme 
aus einer Personengesellschaft (LLC) handelt. Zutreffend 
ist Art. 21 Abs. 1 DBA DUSA einschlägig für die Aus
schüttung aus der USLLC, da die LLC iSd Art. 4 Abs. 1 
DBA DUSA keine Person ist, die in den USA ansässig 
ist.73 Das nationale deutsche Besteuerungsrecht an «Ge
winnausschüttungen» der USLLC wird – aus deutscher 
Sicht – durch das DBARecht bestätigt. Sofern die LLC 
über gewerbliche USABetriebsstätten iSd Art. 7 Abs. 1 
DBA DUSA verfügt, können die USA diese Gewinne 
nach Massgabe  ihrer DBAAnwendung auf der Ebene der 
deutschen Gesellschafter als Steuerpflichtige besteuern 
(Personen gesellschaftsbehandlung der LLC durch die 
USA). Sollte die USLLC abkommensrechtlich vermö
gensverwaltend tätig sein, dann wären die USA bei die
sem Reverse HybridFall gehindert, die Einkünfte zu be
steuern, sofern man davon ausgeht, dass (abkommens

73 Vgl. auch BFH-Urteil 20.8.2008, I R 34/08, 263. 
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rechtlich) auch keine USQuellenbesteuerung möglich ist 
oder wenn es sich um Drittstaateneinkünfte handelt. 

Synoptisch lassen sich die eintretenden Steuerwirkungen 
bei diesem Reverse HybridQualifikationskonflikt unter 
Berücksichtigung der deutschen DBAAnwendung wie 
folgt zusammenfassen: 

 – US-LLC ist abkommensrechtlich gewerblich tätig 
(US-Betriebsstätte)
Die USA besteuern den Gewinn der LLC (Gewinn
entstehung) auf der Ebene der deutschen Gesell
schafter (Art. 7 Abs. 1 DBA DUSA). Deutschland 
besteuert etwaige «Ausschüttungen» aus der US
LLC (Gewinnverwendung) auf der Ebene der deut
schen Gesellschafter (Art. 21 Abs. 1 DBA DUSA). 
Bedingt durch die autonome deutsche DBAAnwen
dung ohne Anknüpfung an die DBAAnwendung in 
den USA kommt es grundsätzlich zu einer «Doppel
besteuerung».

 – US-LLC ist abkommensrechtlich vermögensverwal-
tend tätig 
Deutschland besteuert «Ausschüttungen» der US
LLC als Dividende (Art. 21 Abs. 1 DBA DUSA). 
Die USA besteuern die deutschen Gesellschafter 
nicht (ausgenommen USQuellenbesteuerung unter 
DBABerücksichtigung). Es tritt keine «Doppelbe
steuerung» ein, sofern keine Quellensteuer anfällt.

4.3 Bewertung des LLC-Besteuerungs-
ansatzes

Wie der Schweizer LLCBesteuerungsansatz kann der 
deutsche LLCBesteuerungsansatz aus der Zusammen
fassung des steuerlichen Einordnungskonzepts (Rechts
typenvergleich) und der DBAAnwendung beschrieben 
werden. Die steuerliche Einordnung nach dem Rechts
typenvergleich (Gesamtbildbetrachtung) ist komplexer 
und vielschichtiger als im Schweizer Steuerrecht. Unter 
Berücksichtigung gesellschaftsvertraglicher Regelungen 
(dispositives Gesellschaftsrecht) kann es dabei bleiben, 
dass die USLLC für deutsche Steuerzwecke als Perso
nengesellschaft behandelt wird, so dass ein weiterer sub
jektiver Qualifikationskonflikt im Vergleich zur Schwei
zer Einordnung der LLC hervorgerufen werden kann 
(HybridQualifikationskonflikt). Die DefaultQualifika
tion der LLC für Schweizer Steuerzwecke ist eine auslän
dische Kapitalgesellschaft; übertragen auf das deutsche 
Steuerrecht hätte man diesbezüglich bei der LLC die 
Rechtsform der ausländischen Personengesellschaft. An
dererseits gibt die deutsche Einordnung dem deutschen 
Gesellschafter in Bezug auf die Einordnung einer US
LLC steuerlichen Gestaltungsspielraum an die Hand 
(«Wahlrecht» ausländische Kapital oder Personengesell
schaft). 

Die deutsche autonome DBAAnwendung im Hinblick 
auf die USLLC mit Reverse HybridQualifikationskon
flikt überzeugt systematisch und dogmatisch. Eine Bin
dung an die Behandlung der USLLC in ihrem Sitzstaat 
USA lässt sich (abkommensrechtlich) nicht herleiten. 
Konsequenz dieser überzeugenden und konsistenten 
DBAAnwendung ist jedoch eine mögliche «Doppelbe
steuerung» in Bezug auf Gewinne der USLLC, die im 
Zeitpunkt der Gewinnentstehung der USBesteuerung auf 
der Ebene der deutschen Gesellschafter unterliegen 
 (Gewinnanteil aus einer USLLC, die als Personengesell
schaft behandelt wird) und dann bei «Ausschüttung» 
(Gewinnverwendung) auf der Ebene des deutschen Ge
sellschafters als «Dividende» besteuert werden. Aus 
deutscher Sicht handelt es sich bei dieser «Doppelbesteu
erung» um eine klassische kapital gesellschaftstypische 
Besteuerung auf zwei getrennten Ebenen (Gesellschafts 
und Gesellschafterebene). Da die USLLC in den USA 
jedoch als Personengesellschaft besteuert wird, mithin 
ihre Gesellschafter, kann jedoch die Vorbelastung auf der 
Gesellschafterebene bei natürlichen Personen (USEin
kommensteuer) über die Vorbelastung einer normalen 
Kapitalgesellschaft (USKörperschaftsteuer) hinausge
hen. In diesem Fall kann die deutsche DBAAnwendung 
zu einer steuerlichen «Mehrbelastung» führen. Die spe
zifische Schweizer DBAAnwendung mit Anknüpfung an 
die abkommensrechtliche Behandlung im Sitzstaat der 
USLLC würde hingegen zu einer Vermeidung einer et
waigen steuerlichen Mehr belastung führen. 

5 Thesenförmige Zusammen fassung 

Die vorliegende Abhandlung hat sich mit der steuerlichen 
Einordnung und Behandlung der USamerikanischen 
LLC durch die Schweiz und Deutschland beschäftigt. Die 
Untersuchungsergebnisse der rechtsvergleichenden Ana
lyse lassen sich thesenförmig wie folgt zusammenfassen: 
1. Der LLCBesteuerungsansatz beider Staaten setzt 

sich jeweils aus der internrechtlichen steuerlichen 
Einordnung der USLLC für Zwecke des jeweiligen 
innerstaatlichen Steuerrechts (Qualifikation als aus
ländische Kapital oder Personengesellschaft) und 
der DBAAnwendung zusammen. 

2. Die steuerlichen LLCEinordnungskonzepte der 
Schweiz und Deutschland unterscheiden sich z. T. 
massgeblich. Die steuerliche Behandlung der US
LLC in ihrem Sitzstaat spielt für die interne steuer
liche Einordnung der LLC in beiden Staaten jedoch 
keine Rolle. Für Schweizer Steuerzwecke findet ein 
von der Schweizer Steuerkonferenz festgelegter Kri
terienkatalog Anwendung («Ähnlichkeitsvergleich 
mit einer schweizerischen juristischen Person»); ein 
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gerichtlicher Leitentscheid ist bislang noch nicht er
gangen. Die einzelnen Qualifikationsmerkmale (be
schränkte Haftung, Rechtsfähigkeit, Gründung, Ab
tretung der Anteile, Geschäftsführung, Auflösung) 
führen regelmässig dazu, dass die Beteiligung eines 
Schweizer Gesellschafters an einer USLLC als Be
teiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
(GmbH) zu behandeln ist. Den Merkmalen «be
schränkte Haftung» und «eigene Rechtspersönlich
keit» kommt besondere Bedeutung hinsichtlich der 
Einordnung einer ausländischen Gesellschaft für 
Schweizer Steuerzwecke (Hauptkriterien) zu. Dem
zufolge kann der Steuerpflichtige regelmässig davon 
ausgehen, dass eine USLLC für Schweizer Steuer
zwecke als Kapitalgesellschaft zu behandeln ist (De
faultQualifikation). Durch die steuerliche Einord
nung der USLLC für Schweizer Steuerzwecke wer
den bei Beteiligung an einer USLLC subjektive 
Qualifikationskonflikte reduziert. So kann der Hyb
ridQualifikationskonflikt, bei dem die USLLC aus 
Schweizer Sicht als Personengesellschaft, aus US
Sicht hingegen als Kapitalgesellschaft zu besteuern 
ist, grundsätzlich nicht auftreten. 

3. Das deutsche steuerliche Einordnungskonzept der 
USLLC ist komplexer, vielschichtiger und schwie
riger zu handhaben als das Schweizer Einordnungs
konzept. Auch im deutschen Einordnungssystem 
existiert ein sog. Rechtstypenvergleich (Gesamtbild
betrachtung), basierend auf einem Kriterienkatalog, 
der höchstrichterlich bestätigt ist und sich umfang
reicher gestaltet als der Schweizer Kriterienkatalog 
(Geschäftsführung und Vertretung, beschränkte Haf
tung, Übertragung Anteile, Gewinnzuteilung, Kapi
talaufbringung, unbegrenzte Lebensdauer, Gewinn
verteilung, Gründungsvoraussetzungen). Abwei
chend zur Schweizer Einordnung gibt es keine 
Hauptmerkmale, und die Rechtsfähigkeit der auslän
dischen Gesellschaft spielt keine bedeutende Rolle 
für die Einordnung der ausländischen Gesellschaft 
(LLC). Gesellschaftsvertragliche Regelungen wer
den bei der deutschen steuerlichen Einordnung der 
LLC stärker gewichtet als auf der schweizerischen 
Seite. Zudem wird eine ausländische Gesellschaft 
aus deutscher Sicht grundsätzlich als Personengesell
schaft eingestuft («Standardeinstufung»), wenn der 
Rechtstypenvergleich im Hinblick auf das Vorliegen 
einer ausländischen Kapitalgesellschaft nicht positiv 
geführt werden kann. Die deutsche Einordnung der 
USLLC (Rechtstypenvergleich) ist ergebnisoffener 
als die Schweizer Einordnung. So kann die USLLC 
für deutsche Steuerzwecke auch als Personengesell
schaft zu behandeln sein, was im Schweizer Recht 
grundsätzlich ausgeschlossen ist. Dies gibt dem 
Steuerpflichtigen zum einen steuerliche Gestaltungs

möglichkeiten an die Hand, zum anderen kann hier
durch ein zusätzlicher subjektiver Qualifikationskon
flikt erzeugt werden (HybridQualifikationskon
flikt), bei dem die USLLC für deutsche Steuerzwe
cke als Personengesellschaft, für USSteuer zwecke 
als Kapitalgesellschaft behandelt wird. Das Schwei
zer LLCEinordnungskonzept vermeidet diesen Qua
lifikationskonflikt weitgehend. 

4. Die DBAAnwendung der beiden Staaten auf eine 
Beteiligung an einer USLLC nach erfolgter interner 
Einordnung der LLC unterscheidet sich diametral. 
Diesbezüglich zeigt sich die Schweizer DBAAn
wendung flexibler und geeignet zur Vermeidung ei
ner etwaigen Doppelbesteuerung bzw. steuerlichen 
Mehrbelastung bei einem subjektiven LLCQualifi
kationskonflikt (Reverse Hybrid), bei dem die LLC 
aus der Sicht des Ansässigkeitsstaates des Gesell
schafters als Kapitalgesellschaft (Schweiz), aus der 
Sicht des LLCSitzstaates (USA) hingegen als Per
sonengesellschaft behandelt wird. So ist die Schwei
zer DBAAnwendung in diesem subjektiven LLC
Qualifikationskonflikt (Reverse Hybrid) dadurch ge
prägt, dass nicht starr an der internrechtlichen Ein
ordnung der LLC als Kapitalgesellschaft mit Aus
strahlung auf die DBAEbene/DBAAnwendung 
festgehalten wird. Stattdessen knüpft die Schweizer 
DBAAnwendung bei diesem subjektiven Qualifika
tionskonflikt an die Behandlung der LLC in ihrem 
Sitzstaat an («Qualifikationsverkettung») und be
rücksichtigt, dass der Sitzstaat der LLC diese als 
transparente Personengesellschaft behandelt und die 
Betriebsstätten der LLC den Schweizer Gesellschaf
tern der LLC anteilig zurechnet. Diese Berücksichti
gung bzw. Bindung an die Behandlung der LLC im 
Sitzstaat USA mit Integration in die interne Schwei
zer Besteuerung (Besteuerung der Dividende) führt 
dann beim Reverse HybridQualifikationskonflikt 
dazu, dass «Ausschüttungen» der USLLC an die 
Schweizer Gesellschafter, die im USSteuerrecht gar 
nicht existieren (steuerneutrale Entnahmen), abkom
mensrechtlich auf der Ebene des Schweizer Gesell
schafters von der Schweizer Besteuerung ausgenom
men werden. Hierdurch wird eine etwaige Doppelbe
steuerung bzw. steuerliche Mehrbelastung vermieden 
und damit der subjektive LLCQualifikationskonflikt 
(Reverse Hybrid) wirksam entschärft. Die schweize
rische DBAAnwendung (Bindung an den Quellen
staat/LLCSitzstaat) dürfte der Auffassung im OECD 
Partnership Report 1999 und der Auffassung im 
OECDMusterkommentar (Ziff. 32.3 zu Art. 23 A) 
entsprechen. 

5. Die deutsche DBAAnwendung auf die nach inter
nem Recht qualifizierte USLLC unterscheidet sich 
massgeblich von der Schweizer DBAAnwendung. 
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Es erfolgt keine Bindung an die abkommensrecht
liche Behandlung der LLC in ihrem Sitzstaat. Die 
deutsche DBAAnwendung erfolgt vollkommen au
tonom bzw. unabhängig von der Behandlung der 
LLC in ihrem Sitzstaat (USA). Dies hat zur Folge, 
dass im Reverse HybridQualifikationskonflikt, bei 
dem die LLC aus deutscher Sicht als Kapitalgesell
schaft, aus USSicht als Personengesellschaft besteu
ert wird, «Gewinnausschüttungen» der LLC auf der 
Ebene des deutschen Gesellschafters unter Art. 21 
Abs.  1 DBA DUSA fallen und demzufolge in 
Deutschland besteuert werden. Gleichzeitig besteu
ern die USA den deutschen LLCGesellschafter mit 
seinem anteiligen Gewinnanteil aus der USLLC 
(Gewinnentstehung), da die USLLC abkommens
rechtlich für USSteuerzwecke als Personengesell
schaft behandelt wird. Bedingt durch die deutsche 
autonome DBAAnwendung wird der Reverse Hyb
ridQualifikationskonflikt (LLC als Kapitalgesell
schaft für deutsche Steuerzwecke, als Personenge
sellschaft für USSteuerzwecke) nicht entschärft. 
Hierdurch kann es zu einer etwaigen Doppelbesteu
erung bzw. zu einer steuerlichen Mehrbelastung 
kommen, da die USLLC in den USA nicht als Kapi
talgesellschaft (abkommensrechtlich) besteuert wird. 
Systematisch und dogmatisch überzeugt die deutsche 
autonome DBAAnwendung in Bezug auf eine US
LLC, da – auch aus der Sicht des BFH – keine 
Rechtsgrundlage ersichtlich ist für eine Bindung des 
Ansässigkeitsstaats des Gesellschafters (Deutsch
land) an die abkommensrechtliche Behandlung der 
LLC in ihrem Sitzstaat (USA). 

6. Abschliessend lässt sich festhalten, dass die LLC
Besteuerungsansätze der Schweiz und von Deutsch
land jeweils konsistent und berechtigt sind und zur 
steuerlichen Planungssicherheit bei Beteiligung an 
einer USLLC beitragen. Der Schweizer LLCBe
steuerungsansatz überzeugt in Bezug auf die Einord
nung der LLC durch seine Klarheit und Einfachheit 
(Standardqualifikation der USLLC als ausländische 
Kapitalgesellschaft), belässt dem Steuerpflichtigen 
aber auch den Nachweis einer ggf. abweichenden 
Einordnung der LLC (Personengesellschaft). Die 
Schweizer DBAAnwendung auf eine (hybride) US
LLC – mit ihrer Bindung an die Behandlung im 
Quellenstaat/Sitzstaat der LLC – ist pragmatisch und 
gut geeignet zur Entschärfung des subjektiven LLC 
Reverse HybridQualifikationskonflikts. Das deut
sche LLCBesteuerungskonzept ist geprägt durch 
 einen detaillierten Rechtstypenvergleich (steuerliche 
Einordnung der LLC), durch den sich genauer und 
exakter feststellen lässt, ob ein ausländisches Rechts
gebilde mit einer (deutschen) Kapitalgesellschaft 
oder Körperschaft vergleichbar ist. Hierdurch wird 

eine genauere Vergleichbarkeit zu einem reinen In
landsfall hergestellt. Die deutsche, streng auto nome 
DBAAnwendung auf eine USLLC – insbesondere 
bei einem Reverse HybridQualifikationskonflikt – 
ohne Bindung an die Behandlung im LLCSitzstaat 
ist konsequent. Insgesamt lässt sich konstatieren, 
dass subjektive Qualifikationskonflikte bei Beteili
gung an hybriden ausländischen Gesellschaften 
(LLC) inhärent sind und kein Staat alleine – 
 insbesondere nicht der Ansässigkeitsstaat des Gesell
schafters – sein Besteuerungssystem so ausgestalten 
kann, dass jegliche steuerliche Mehrbelastung in die
sen Fällen wirksam vermieden wird. Hierzu würde 
es, insbesondere im Rahmen der DBAAnwendung, 
eines Zusammenwirkens des LLCSitzstaates (USA) 
und des Ansässigkeitsstaates des Gesellschafters be
dürfen.74
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